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§ 15 ZÄKG Rechte der
Funktionäre/Funktionärinnen

 ZÄKG - Zahnärztekammergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Die Funktionäre/Funktionärinnen haben unter Beachtung des Datenschutzes und gesetzlicher

Verschwiegenheitspflichten das Recht auf alle Informationen, die zur Ausübung ihres Mandats erforderlich und

dienlich sind, durch die zuständigen Organe.

2. (2)Sie haben Anspruch auf Ersatz des ihnen in Ausübung ihrer Tätigkeit erwachsenden Aufwands. Nähere

Regelungen über die Aufwandsentschädigungen von Funktionären/Funktionärinnen sind durch die

Österreichische Zahnärztekammer festzusetzen (Aufwandsentschädigungsordnung).

3. (3)Funktionäre/Funktionärinnen, die ihren Beruf im Dienstverhältnis ausüben, haben gegenüber ihrem/ihrer

Dienstgeber/Dienstgeberin Anspruch auf Gewährung der erforderlichen Freizeit für die Ausübung ihres Mandats.
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